
Pressemitteilung 
Gemeinsamer Bundesausschuss gemäß § 91 Abs. 5 SGB V 
Vertragsärztliche Versorgung 

 
 

Seite 1 

 
Der Vorsitzende 

 

Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation 
Kristine Reis-Steinert 
 
Telefon: 
00492241-9388-30 
 
Telefax: 
00492241-9388-35 
 
E-Mail: 
kristine.reis-steinert@g-ba.de 
 
Internet: 
www.g-ba.de 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss erweitert  
Kinder-Früherkennungsprogramm um zusätzliche 
Untersuchung  
 
Siegburg, 15. Mai 2008 – Im Rahmen der Früherkennungsmaßnahmen für 
Kinder wird es künftig eine zusätzliche Untersuchung U7a im 34. bis 36. Lebens-
monat als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) geben. Einen 
entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am 
Donnerstag in Siegburg. 
  
Die U7a schließt eine Lücke in den bisherigen Untersuchungen und stellt sicher, 
dass Kinder künftig ab der Geburt mindestens in jährlichem Abstand dem Arzt zur 
Früherkennung von Krankheiten vorgestellt werden können. Die U7a dient dabei 
unter anderem der möglichst frühzeitigen Erkennung von Sehstörungen bezie-
hungsweise deren Risikofaktoren. Durch diese weitere Untersuchung werden 
positive Effekte auf die Teilnahmenrate der Früherkennungsuntersuchungen für 
Kinder insgesamt erwartet. Zudem soll mit der neuen Untersuchung sicherge-
stellt werden, dass sonstige Auffälligkeiten möglichst frühzeitig entdeckt und 
behandelt werden können.  
 
Das Kinderfrüherkennungsprogramm gehört seit 1971 zum Leistungskatalog der 
GKV. Zurzeit findet eine komplette Überarbeitung der dem Kinder-Früherken-
nungsprogramm zugrunde liegenden „Richtlinien zur Früherkennung von Krank-
heiten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres“ statt. Betroffen sind 
sowohl die Untersuchungsinhalte als auch die Abstände zwischen den jeweiligen 
Untersuchungen. Mit der U7a beinhaltet das Kinderfrüherkennungsprogramm 
insgesamt zehn ärztliche Untersuchungen, von denen die erste unmittelbar nach 
der Geburt erfolgt. 
 
Der Beschluss des G-BA wird dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur 
Prüfung vorgelegt und tritt nach erfolgter Nichtbeanstandung und Bekanntma-
chung im Bundesanzeiger in Kraft. Der Beschlusstext und eine Beschlusserläute-
rung zu diesem Thema werden in Kürze im Internet veröffentlicht: 
 
http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zur-richtlinie/15/ 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwal-
tung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt 
in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 70 Millionen 
Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen 
werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). 
 
Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament durch 
Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die konkrete Umset-
zung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher 
Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 
 
Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den aktuellen Stand der medizinischen Erkenntnisse und 
untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Notwendigkeit und die Wirt-
schaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige 
Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären 
Versorgung. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.g-ba.de . 
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